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Text 

§ 60c. Wer den Vorschriften einer auf Grund des § 9 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, wird 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 72 € oder mit Arrest bis zu einem Monat bestraft. Bei 
erschwerenden Umständen können diese Strafen auch nebeneinander verhängt werden. Im Fall der 
Verurteilung ist stets auf den Verfall der betreffenden Waren zu erkennen. 

Anmerkung 

Hinsichtlich der Verwendung der verfallenen Waren siehe: 

§ 18 Verwaltungsstrafgesetz, BGBl. Nr. 52/1991; 

Verfallsverordnung, BGBl.  Nr. 386/1927. 
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